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(3) Die Wasserwirtschaftsdirektionen haben in den Fluß
einzugsgebieten und Territorien

— langfristige Konzeptionen für die Entwicklung der Wasser
wirtschaft nach Flußeinzugsgebieten bei Durchsetzung 
einer effektiven Nutzung der wasserwirtschaftlichen 
Grundfonds aller Zweige der Volkswirtschaft und gesell
schaftlichen Bereiche auf der Grundlage einer ständigen 
Analyse der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse zu er
arbeiten;

— den Wasserbedarf und das Wasserdargebot zu erfassen und 
die Wasserbilanzen auszuarbeiten;

— die rationelle Bewirtschaftung und die Erhöhung der Ver
fügbarkeit des Wasserdargebötes, die Durchsetzung der ra
tionellen Wasserverwendung und den Schutz der Gewässer 
zu sichern;

— Gewässer und dazugehörige wasserwirtschaftliche Anlagen 
instandzuhalten und auszubauen sowie Anlagen des gesell
schaftlichen Hochwasser- und Küstenschutzes zu errichten, 
instandzuhalten und zu betreiben.

§5
(1) Die Staatliche Gewässeraufsicht ist das staatliche Organ 

für die Regelung der Gewässernutzungen und zur Kontrolle 
der Einhaltung der Rechtsvorschriften über die Nutzung und 
den Schutz des Wassers und der Gewässer, die Instandhaltung 
der Gewässer und wasserwirtschaftlichen Anlagen sowie den 
Hochwasser- und Küstenschutz. Zur Durchsetzung der Rechts
pflichten für die Nutzung von Wasser, die Nutzung, den 
Schutz und die Instandhaltung der Gewässer und den Schutz 
vor Hochwassergefahren kann sie Auflagen erteilen. Sie trifft 
Wasserbilanzentscheidungen, erteilt Genehmigungen und Zu
stimmungen und legt staatliche Normative für den Brauch
wassereinsatz und -verbrauch sowie für die Wertstoffrück- 
gewinnung fest.

(2) Das Ministerium für Umweltschutz und Wasserwirtschaft 
ist für die Staatliche Gewässeraufsicht verantwortlich, soweit 
im Abs. 3 und im § 6 nichts anderes geregelt ist.

(3) Im Bereich der bewaffneten Organe nehmen die durch 
die zuständigen Minister beauftragten Stellen die in diesem 
Gesetz festgelegten Aufgaben und Befugnisse der Staatlichen 
Gewässeraufsicht wahr.

§ 6

(1) Das Ministerium für Verkehrswesen ist verantwortlich 
für die Instandhaltung und den Ausbau sowie den Betrieb 
der in der Anlage genannten Wasserstraßen und für die Auf
gaben der Staatlichen Gewässeraufsicht gemäß § 17 Abs. 2 an 
diesen Wasserstraßen.

(2) Hinsichtlich Berlin (West) ist das Ministerium für Ver
kehrswesen zuständig für alle die Wasserstraßen betreffenden 
Fragen einschließlich der Aufgaben der Staatlichen Gewässer
aufsicht.

§7

Die Staatsorgane, die Kombinate und die wirtschaftsleiten
den Organe haben durch Leitungsentscheidungen die erfor
derlichen wasserwirtschaftlichen Maßnahmen in den Betrie
ben zu sichern. Dabei sind der wissenschaftlich-technische 
Fortschritt, eine hohe Effektivität der Grundfondswirtschaft 
sowie eine hohe Energie- und Materialökonomie zur ratio
nellen Verwendung und zum Schutz des Wassers und der Ge
wässer durchzusetzen.

§ 8

Die Betriebe haben die für ihre Aufgaben erforderlichen 
Maßnahmen der Wasserversorgung und Abwasserbehandlung 
sowie zum betrieblichen Schutz vor Hochwasser und anderen 
schädigenden Einwirkungen des Wassers vorzubereiten und 
durchzuführen. Dabei sind die rationelle Wasserverwendung, 
der Schutz der Gewässer und die Wertstoffrückgewinnung zu 
gewährleisten. Die Betriebe haben ihre wasserwirtschaft

lichen Anlagen ordnungsgemäß instandzuhalten und zu be
treiben.

§9

(1) Die örtlichen Volksvertretungen und ihre Räte koordi
nieren und kontrollieren die wasserwirtschaftlichen Maßnah
men, insbesondere der Trinkwasserversorgung der Bevölke
rung, der rationellen Wasserverwendung in den Betrieben so
wie der Abwasserbehandlung und des Hochwasserschutzes im 
Territorium. Sie beschließen wasserwirtschaftliche Schutz- 
und Vorbehaltsgebiete.

(2) Die örtlichen Räte bilden Schutzgebietskommissionen für 
Trinkwasserschutz- und Hochwassergebiete sowie Schaukom
missionen und Staubeiräte.

§10
Wasserbeauftragte

Zur Unterstützung der Leiter bei der Wahrnehmung was
serwirtschaftlicher Aufgaben sind in den zentralen Staats
organen und den Betrieben grundsätzlich Wasserbeauftragte 
einzusetzen.

III.

Nutzung des Wassers und der Gewässer

§11

Grundsätze

Die Nutzung des Wassers und der Gewässer hat so zu er
folgen, daß die Wasserversorgung der Bevölkerung, der 
Zweige der Volkswirtschaft und gesellschaftlichen Bereiche 
sowie die Erholung der Bürger gewährleistet und nachteilige 
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, den Boden und die 
Bauwerke, die Schiffahrt, die Fischerei und die Landwirt
schaft weitgehend ausgeschlossen werden.

§12

Rationelle Wasser Verwendung

(1) Die Betriebe sind verpflichtet, eine rationelle Wasser
verwendung durchzuführen, den Wasserbedarf zu reduzieren, 
Wasserverluste zu senken, die Abwasserbehandlung und Wert
stoffrückgewinnung zu gewährleisten und Beeinträchtigungen 
der Gewässer zu vermeiden.

(2) Zur Durchführung der rationellen Wasserverwendung 
haben die Betriebe vorrangig

— durch komplexe sozialistische Intensivierung, insbesondere 
durch Anwendung von Wissenschaft und Technik die Lei
stungsfähigkeit der wasserwirtschaftlichen Anlagen zu er
höhen,

— jegliche Wasservergeudung zu verhindern und Wasserver
luste zu senken,

— den spezifischen und absoluten Wasserbedarf zu reduzie
ren und wassersparende oder wasserlose Produktionsver
fahren zu entwickeln und planmäßig einzuführen,

— alle Möglichkeiten der Mehrfachnutzung und Kreislauf
führung des Wassers zu nutzen mit dem Ziel, geschlossene 
Stoffkreisläufe zu schaffen,

— Wasserbedarfsnormen anzuwenden und entsprechend 
dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt weiterzuent
wickeln,

— die Verwendung von Trinkwasser aus den öffentlichen 
Wasserversorgungsanlagen als Brauchwasser zu reduzieren,

— alle Möglichkeiten zur Einspeisung von Trinkwasser aus 
Eigenversorgungsanlagen in öffentliche Wasserversor
gungsanlagen zu erschließen,


